
oSe Fuchs SJV DE E R B a l ln Verfügen ber menschliches Leben?
Fragen heutiger Bioethik

Das Thema „Verfügen ber menschliches Leben? Fragen heutiger Bioethik“ 1St
zweıtellos hochaktuell Forschung un Technik finden iın den etzten Jahrzehn-
teNs Ja in den etzten Jahren Möglıchkeiten menschlichen Verfügens
über menschliches Leben 1n seınen verschıedenen Formen. Zeitschritten un
Zeıtungen berichten darüber. Neue Möglichkeiten stellen den Biologen, den
Biotechniker und den Bioethiker VOTL ethische Fragen: Welche Experimente un
welche Anwendungen der Möglıichkeıiten 1m Bereich menschlichen Lebens
sınd sıttlich verantworten” Im folgenden soll auft dreı Fragen eıne Antwort
versucht werden: Was heißt „Bıoethiık“ und „Verfügen ber menschliches Leben“?
Welches sınd die Probleme heutiger Bioethik? Wer entscheıidet?

Was heißt „Bioethik“ un „Verfügen ber menschliches Leben“?

Bioethik
Das Wort Bioethik* 1St NnNeUeEerenN Datums. Es wırd VOT allem iın den Vereinigten

Staaten VO Amerıka gebraucht. Im Deutschen kannten WIr trüher (und kennen
WIr auch heute noch) das Wort „medizınısche Ethik“ oder auch „arztlıche
Deontologie“. Vor allem die letzte Formulierung AfSt verstehen, da{fß CS dabe] VOT

allem die ethischen Fragen 1mM Verhältnis 7zwischen Arzt un Patıenten geht.
Inzwischen oibt es auch dıe vermıiıttelnde orm „biomedizinısche Ethik“ Wiährend
die altere orm verstehen liefß, da{fß C555 primär die Ethik des Arzt-Patienten-
Verhältnisses geht, welıst das Wort Bioethik eher auf menschliches Leben als solches
und den für ‚Leben“ sıch interessierenden Forscher, Techniker und Praktiker hın
Das Objekt der Biologie und Biotechnik 1St „menschlıches Leben“: das Subjekt
Mensch wırd iın hohem rad als Objekt wıssenschaftlicher Tätigkeıit verstanden.

Insofern menschlıiches Leben aber Leben VO  e} Menschen (aktuellen, potentiellen
oder künftigen) 1st, erhebt sıch die rage, SCNAUCT: dıe bıoethische rage, inwıeweıt
eın Vertügen ber menschliches Leben dem experimentierenden Forscher un
Techniker und dem dıe Menschen behandelnden Praktiker sıttlıch zugestanden
werden annn Bioethik 1st nıcht eıne grundsätzlich C6 Ethik, sondern die
Anwendung der Ethik und iıhrer grundlegenden Prinzıpien auf die Möglıich-
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keıten, die dıe moderne Biologie un: Biotechnik hinsıchtlich menschlichen Lebens
uns eröftnen.

Die vielfache Problematik der heutigen Bioethik 1St natürliıch nıcht LLUT 1n
Amerika bekannt, sondern auch iın Deutschland un anderen Ländern Europas.
Ihre systematische un organısıerte Behandlung jedoch erfolgt eher 1ın den
Vereinigten Staaten. Das zeıgt sıch sowohl] ın den spezlalisıerten Zeitschritten und
1n eıner vierbändıgen Encyclopedia of Bioethics 1978); als auch ın der Errichtung
mehrerer spezlalısıerter akademischer bioethischer Zentren, VOT allem des Ha-
stings Center 1mM Staat New ork und des Center tor Bioethics des Kennedy
Instıtute ot Ethıics der Georgetown Universıty ın Washington, Die
Miıtglieder dıeser /Zentren sınd Philosophen, Theologen, Jurısten, Bıologen,
Medizıner. Solche Forschungszentren 1bt CS sovıe] 1C weılß, nıcht 1ın Europa,
auUsgSCNOMM eın eben errichtetes Zentrum 1n Brüssel und der Sıtz eıner bioethi-
schen Forschungsgruppe der ınternationalen Vereinigung der katholischen Unmni-
versıtäiten iın Brüssel, Barcelona un!: Washington, Im übrıgen se1 darauf
Au era gemacht, da{ß dıe europäischen Studien 1n Bioethik eher reın theoreti-
sche ethische Arbeıiten sınd, während die amerıkanıschen ethischen Arbeiten
weıtgehend auch die „publıc polıcy“ der Fachvertreter, der Hospitäler, der
Rechtsprechung und der polıtıschen Verwaltung 1m Auge haben

Die bioethische rage stellt sıch notwendig, iınsotern dıe Bıologie, die Medizin,
die Genetik sowohl als Forschung W1e€e als Technik als solche sıch LLUT 1m eıgenen
begrenzten Bereich auskennen. W as Forschung und Technık 1mM Teilbereich Leben
für dıe Gesamtwirklichkeit Mensch bedeuten, welche Ziele S1e anstreben un
welche Wege S1€e gehen sollen oder dürten oder nıcht dürten, das 1st eıne
gesamtmenschlıche rage, die ethische rage. Sıe stellt sıch natürlıch auch dem
Forscher un Techniker als Menschen. Sı1e ann darum sıch auch VO ıhnen als
Menschen beantwortet werden, 1aber doch nıcht ausschliefßlich VO ıhnen. Die
Bioethik bzw dıe Bioethiker stellen sıch der ethischen rage ausdrücklich. Sıe
können CS iınwıeder 11L  —_ aufgrund eıner zureichenden Intormatıon durch den
Forscher un den Techniker. Ideal 1St infolgedessen die usammenarbeit des
Forschers un Technikers eınerseıts mıt dem Ethiker (Phiılosophen, Theologen)
andererseıts.

Auft diese Weıse ergıbt sıch ann auch die Möglıichkeıit, da{fß die Bioethik das
Arbeıten der Forschung un der Technıik begleıtet un damıt ıhrerseıits befähigt
wırd, aut die och nıcht erreichten, 1aber doch schon aufgewlesenen Möglichkeiten
eıner nahen oder ternen Zukunft retflektieren. Das 1St wichtig, damıt die Ethik
nıcht verspatet auf den Plan trıtt, während Forschung und Technik 1in ıhrem
begrenzten Bereich des Menschseıins freı voranschreıten und sıch durchsetzen.
Diese präventıve Funktıion hat 1m Augenblick die Bioethik Z Beıispıel weıtge-
hend 1m Bereich der Genetik.

76



Verfügen ber menschliches Leben?®

„Verfügen über menschliches Leben“
Das Grundproblem der Bioethik 1ISt Verfügen ber menschliches Leben ın

welcher Weıse auch ımmer. Wıe ISt das ethische Problem lösen, sel
grundsätzlıch, se1l 6S 1n außerst komplizierten un!: erst aufgrund modernster
Forschung und Technik möglıch gewordenen Fällen? Jüdisch-christliche TIradıtion
würde 8 sıch eintach machen, wollte S1e sıch schlicht auf das entsprechende
Verbot des Dekalogs beruten. Denn Ort 1St NUr VO Mord, un Z W al dem Mord

Stammesgenossen dıe Rede, nıcht generell VO Töten, och viel weniıger VO

den vielfachen anderen Weısen des heute möglichen Verfügens ber menschliches
Leben uch die oft gehörte Bezugnahme auf (sott als den einzıgen Herrn ber
menschliches Leben oilt nıcht: enn theologisch gesehen 1st (sott der einz1ıge Herr
nıcht 1Ur ber menschliches Leben, sondern gleicherweıse ber alles Geschaffene.
Was durch solche ede ausgeschlossen wiırd, 1St demnach eın beliebiges Verfügen
über menschliches Leben Es bleibt also menschlicher FEinsicht un Vernunft
vorbehalten, herauszufinden, welches Verfügen über menschliches Leben als
hohen und fundamentalen Wert für den einzelnen und die Gesellschaft vertretbar
ISt. Es geht eıne gesamtmenschlıche Reflexion.

Es 1St 1aber auch beachten, da{fß das Wort „menschlıches Leben“ nıcht ımmer
gleichsinnıg (Leben-Tod), sondern oft auch 1ın analogem Sınn gebraucht werden
ann un: gebraucht wiırd;: CS besagt also nıcht ımmer das gleiche. Man denke
beispielsweise die ımmer och lebendige Dıskussıion, ob Embryos 1n den GESFECH

Tagen ach der Befruchtung NUur potentiell „menschliıches“ Leben sınd oder schon
ındividuelles und personales Leben, also menschliches Leben 1mM vollen Sınn. Die
AÄAntwort autf diese rage könnte natürlich Folgen für das Verfügen ber menschlı-
ches Leben, 1er VOT allem tür das Problem des Schwangerschaftsabbruchs und das
Experimentieren mi1t Embryos haben, WE diese ZW al menschliches Leben, aber
vielleicht nıcht menschlıiche Indiyiduen bzw Personen se1ın sollten.

Dıie Analogie 1mM Gebrauch des Wortes „menschlıches Leben“ erweıst sıch auch
in den problematischen Fällen Ende des Lebens. Es oibt den, der och
„Mensch“, aber doch nNUu ırreversıbel eın Sterbender ist: un CS xibt den, der „nıcht
mehr  C (oder eintachhın ‚micht) Mensch 1st, Z Beispiel der Hırntote und der
(von Geburt oder aufgrund eınes Unfalls) Hiırnlose. In beıden Fällen handelt 65

sıch ‚menschliche“ Realıtät, ırgendwıe u „menschlıiches Leben“, jedoch 1aRUDE

1m ersten Fall individuell-personales Menschseın. Wiederum, der Unterschied
wırd Folgen für das „Verfügen ber menschliches Leben“ haben

Wiederum anders und analog versteht sıch der Wortgebrauch „menschlıches
Leben“, WwWenn Sr sıch schon ex1istierendes menschliches Leben dıe

A A A A S L
aM N

Inıtuerung solchen Lebens handelt. Dann geht 6S eben nıcht das Verfügen ber
menschliches Leben 1m hergebrachten Sınn, sondern das Verfügen ber dıe
Weıse des Werdens solchen Lebens und ZWar mı1ıt vielfachen Folgen für en, der
da vielleicht eiınmal seın wırd Solches Verfügen 1St heute möglıch eiınmal durch
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künstliche Befruchtung un 18888 auch durch Befruchtung 1mM Reagenzglas. Sodann
oibt 6S heute der wırd CS vielleicht bald die Möglichkeıit geben, aufgrund
vorgeburtlicher Dıagnose ber schon existierendes, aber och nıcht geborenes
Menschenleben ın verschiedener Weıse verfügen.

„Verfügen ber menschlıiches Leben“ 1St ach allem eın eindeutiger Begriftf,
1St analog. Bioethik hat S mMıt den vielen analogen, VOT allem den durch moderne
Forschung un: Technıik ermöglıchten Weısen der Verfügung ber menschliches
Leben u  =)

I1 Probleme heutıiger Bioethik

Es soll L11U  . 1 tolgenden konkreter aufgezeıgt werden, welches heute die
Probleme sınd, dıe die Bioethik angesichts des vielfachen Verfügenkönnens ber
menschliches Leben beschäftigen. Natürlıch aflst sıch 1er keine Vollständigkeit
anstreben. Es sollen darum 1Ur einıge Bereiche bioethischen Bemühens vorgelegt
werden. Folgende Bereiche werden 1mM tolgenden Beachtung tinden: Töten und
Sterbenlassen: Verfügung über werdendes Leben Embryo und FOtus; das
Problem der extrakorporalen Befruchtung; Probleme heutiger Gen-Technik.

Töoten und Sterbenlassen
eım Verfügen über menschliches Leben 1St 111a durchgehend eher bereit, nıchts

das Sterben tun, also sterben lassen, als toten Leben 1St ımmerhın
der grundlegende, WenNn auch nıcht höchste Wert menschlicher Exıstenz. Der
ebende Mensch hat die Würde, seınen Lebenssinn geschichtlich 1ın Freiheit
verwirklichen. Das weılß der Bioethiker. ber weıflß auch, da{ß der VWert
menschlichen Lebens nıcht absolut 1St Sonst ware die tradıtionelle Lehre VO der
eventuellen Berechtigung VO Selbstverteidigung und Todesstrate, aber auch dıe
zugestandene Möglıchkeıit, das eıgene Leben Umständen optern, Ja A

(zum Beispiel als einzıge Weıse der Geheimhaltung eınes wichtigen Staatsgeheim-
N1SSES) auszulöschen, nıcht verständlich. Konsequent iragt der Bioethiker, ob N

ennn nıcht auch 1ın seiınem Bereich eıne berechtigte Möglıchkeıit toten geben
könne, ob der für die Bewahrung eınes Lebens zahlende Preıs in keinem Fall
hoch sel, rAuß Beispiel wWenn der Gehirnlose oder der ın irreversıiıblem Koma
lıegende Sterbende eıner sinnlosen, oft als „unmenschlıch‘ empfundenen Pflege
bedarf.

ber AaNnsStatt toten, zıceht Ian 6S oft VOT, sterben lassen. Das 1St möglıch,
ındem an entweder sıch dem hoffnungslosen Sterbeprozeiß nıcht mehr wıdersetzt
der eıne als sınnlos beurteilte Erhaltung des Lebens (zum Beispiel durch
künstliche Beatmung der künstliche Ernährung der Therapıe eıner hınzukom-
menden Krankheıt) nıcht 1ın Betracht zıieht.
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Man ann natürlıch Iragen, ob Sterbenlassen nıcht auch eine Weıiıse des Tötens
ISt LDenn WT eınen möglıchen Kampf das Sterben der Verlängerung des
Lebens aufg1bt, obwohl och weıter helfen könnte, annn nıcht leugnen, da{fß
auch seın Verhalten ursächlich 1n das 11U folgende Sterben mıiıteingeht.

Eınıge Bioethiker, auch Theologen“, vertreten theoretisch die Auffassung, da{ß
6S sıttlich keinen Unterschied macht, ob INa  =) eiınen hoffnungslos 1m Sterben
Liegenden eintfach vielleicht qualvoll sterben alst der ıh: durch eınen tödlichen
Eingriff Aaus seıner Sıtuation befreit. Immerhin wırd demgegenüber mıt Recht
darauf autmerksam gemacht, da{ß 1MmM Hınblick auf die menschliche Gesellschaft das
Nıcht-Töten, auch das Nıcht-sich-selbst-Töten, also das Sterbenlassen stärker die
Ehrtfurcht VOT dem menschlichen Leben ZU Ausdruck bringt als das Töten. Eın
solches Zum-Ausdruck-Bringen 1St VO hohem Wert 1ın der menschlichen Gesell-
schaft. egen ıhrer besonderen Stellung 1n der Gesellschaft könnten bestimmte
Personen ıch denke den Prıiester, den Famıilienvater, den AÄArzt azu
besonders gehalten se1in. Dem Arzt mu{fßte CS 1n der Gesellschaft ohl rechtlich

bewahren können.
verboten seın toten, schon damıt dıe Kranken das Vertrauen auf die Arzteschaft

Es wurde schon bemerkt, dafß 6S auch bezüglıch des Sterbenlassens eınen
wichtigen Unterschied o1bt. Etwas anderes 1St CD auf die Verlängerung des Sterbens

verzichten, anderes, verzichten aut die Verlängerung des Lebens.
Dabe] macht 6S beim Verzicht aut eıne Verlängerung des Sterbens keinen Unter-
schied, ob INan eıne Behandlung (zum Beispiel auf der Intensivstation) erst Sar
nıcht beginnt oder ob 11Nan s$1e schließlich abbricht. Handelt x sıch beim Sterbenlas-
SsCH dagegen den Verzicht autf eıne Behandlung ZUT Verlängerung des Lebenss,
1st fragen, ob INan für eıne geWISSE Verlängerung des Lebens jeden Preıs
zahlen bereıt seın mMu Das hat auch die Moraltheologie und die medizinısche
Ethik der Vergangenheıit nıcht behauptet. Weder der SAULT: Selbstentscheidung fähige
Patıent noch die Angehörigen och der AÄArzt sınd dazu verpflichtet. In solchen
Fällen 1St eın vernünftiges und kluges Abwägen vonnoten. Man ann nıcht
CrWwarten, da{ß solches Abwägen in allen Fällen und bei allen Beteiliıgten Z
gleichen Ergebnis tührt

Mufß INa  3 etwa die Hırnlosen künstlich ernähren, obwohl S$1e vermutlıch nıcht
(mehr) als personale menschliche Individuen anzusehen sınd? Muß INa  3 jemand die
künstliche Ernährung gewähren, der hoffnungslos 1m Koma liegt? Dıi1e Meınungen
gehen auseinander. Die altere Moral würde ohl geSagL haben, iın solchen Fällen sel
die künstliche Ernährung eın „außergewöhnliches“ (heute würde 1I1Nan vielleicht

eın „‚nıcht proportionlertes”) Mıttel un: daher nıcht verpflichtend.
Der arztlıche Geburtshelter wırd sıch mıiıt schwierigen Sıtuationen ÜAhnlicher Art

konfrontiert sehen. Wıe wen1g gleichartıg und darum vielleicht auch wen1g sıcher)
die Beurteilung solcher Sıtuationen seın kann, zeıgt der ınzwıschen weltweıt
berüchtigte Fall des Baby Doe ın Bloomington, Ind., USA (1982) Es handelte sıch
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eınen Neugeborenen mongoloıiden Jungen (Down-Syndrom). Die Eltern
wuflten die traurıge Zukunft ihres Kındes. Überdies bedurfte das ınd aber,

Leben bleiben können, eıner sofortigen Operatıon 1m Ernährungstrakt.
Wegen des Mongolısmus verweıgerten dıe Eltern die Durchführung der Opera-
t10N; sS1e erhijelten dazu dıe ausdrückliche Erlaubnis des zuständıgen Gerichts.
Verhungert starb das mongoloı1de ınd ach wenıgen Tagen 1mM Krankenhaus. Die
Adminıistration Reagan beurteilte den Fall anders: Ile Lebendgeborenen hätten 1ın
den USA ohne Diskriminierung das oleiche Recht auf volle Pflege. Dıie UÜperatıon
ware ohl eıne geschuldete Verlängerung des Lebens SCWCESCH. Dıie Washington
Ost wählte als Tıtel eıner Stellungnahme: In unseren Hospitälern wiırd och
getotet. (Töten 1St aber auch das be] uns „Liegenlassen“ Sterbenlassen
körperlich oder gelstig geschadıgter Neugeborener.)

Der Begınn des Lebens: Verfügung ber Embryo und Fötus
uch die Biologie des Begınns des menschlichen Lebens stellt VOT Cu«Cc

bioethische Fragen. Weitgehend halt 111a dafür, da{fß mıt der Befruchtung der
Eizelle das ındıividuelle un personale Menschseın beginnt. Dıie Vernichtung des
Embryos mü{fßte also auch ın der ersten eıt ach der Befruchtung sıttlıch als
Tötung 1ın Analogie Z Tötungsverbot des Dekalogs gesehen werden (wenn
InNnan auch 1m Rechtsbereich VO Schwangerschaftsabbruch erst VO der Implanta-
t10N ın der Gebärmutter spricht). Die These vom Begınn des iındividuellen un
personalen Menschseıins VO Augenblick der Befruchtung stutzt sıch VOT allem
aut dıe Tatsache, dafß VO der Befruchtung genetısch die Eıgenart des werdenden
Menschen testgelegt 1St

Dıie Gegenthese stutzt sıch auf eine biologische Beobachtung un eıne philoso-
phisch-theologische Reflexion. Die biologische Beobachtung: Die befruchtete
FEizelle ann sıch och teilen, etwa in DE Zellen, die ıhrerseıts wıeder
eıner Einheıt vereıinıgt werden können. Die philosophisch-theologische Reflexion:
Solange Zellen sıch zwecks Teilung och selhbst autflösen können, können s$1e nıcht
menschliches Indıyıduum und menschliche Person se1n; diese Möglıchkeıit besteht
aber gemaißs der Biologie hıs Z vierzehnten Tag Es oibt weıitergehende
Überlegungen, dıe das Personsein erst mıt der durch Elektroenzephalogramm

teststellbaren Entwicklung des Hırns als gegeben betrachten parallel ZU

heute durchgängig ANSCHOMIMCNC Verlust des Menschseıins be1 dem durch EEG
teststellbaren Erlöschen der Gehirntätigkeit (Gehirntod).

Die 1er angeführten Überlegungen, VOT allem dıe ETStE; können als ohl-
begründet angesehen werden. Sollten S1e richtig se1ın, ware dıe Eliminierung des
Embryos 1mM trühen Stadıum oder die Verhinderung der Implantatıon nıcht-
tötender Abortus, könnte ohl höchstens A4US wichtigen Gründen gESTALLEL sein  A
Solche Überlegungen könnten auch bedeutsam seın be1 der Beurteilung sowohl der
die Implantatıon verhindernden Miıttel W1€ auch des Experimentierens mMıt Em-
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bryos. So INnan diese Überlegungen nıcht tür sıcher halt un darum mı1t der
Möglichkeıt, da{ß das Embryo doch schon Mensch sel, rechnet,; bleibt überle-
SCIL, ob diese geringe Wahrscheinlichkeit ausnahmslos orößere Berücksichtigung
verdient als andere sıcher bestehende Anliegen®.

Die soeben angestellten Überlegungen gewınnen Bedeutung durch eıne
andere biologische Feststellung. S1e besagt, da{fß eıne hohe Anzahl der natürlich
befruchteten Eizellen in den ersten Wochen SpONTtan und me1lst unbemerkt
abgehen; 1L1all spricht meıst VO 50 bıs 0 Prozent. Die rage 1st dann, ob 6S sıch
dabe!] schon ebenso viele Menschen handelt, tür dıe die Natur (und der
Schöpfer) keıine weıtere orge tragt, der voriındividuelles un vorpersonales
„menschlıiches Leben“. ıne bioethische rage könnte annn lauten: Zu welcher
orge sınd I01Y für das, W as sıch 1m Stadıum der ersten Entwicklung menschlichen
Lebens befindet, gehalten?

Die Sıtuation des FOtus ın der Gebärmutter 1St dadurch gekennzeichnet, da{ß
als menschliches Subjekt in eınem anderen menschlichen Subjekt ebt schon
selbständig un doch och 1in seiıner Entwicklung abhängıg VO anderen. Es

ergeben sıch daraus eigenartıge Rechtsverhältnisse: FEiınmal annn LLLa VO grund-
legend gleichen Lebensrecht der beiden menschlichen Exıstenzen sprechen; LUut

6S eıne breıte Tradıtion. Andererseıts werden die Rechte der Multter spezıfizıiert
sowohl durch dıe bestehenden Aufgaben 1ın Famaılıie und Gesellschaft als auch durch
dıe speziıfische Funktion der Multter als Entwicklungshilfe für den FOotus Sıttliıch
yesehen könnten solche Spezifikationen 1mM Kontfliktfall bedeutsam werden für die
Abwägung VO CGuütern un Rechten.

Man hat schon seıt Jahrzehnten VO der auch biologischen Bedeutung der
mutterlichen FExıstenz für den FOotus gewulßt. Die ME HEFE Biologie versucht 198808

aber, eınen direkten Zugang ZU FOotus als eıgener menschlicher Exıstenz
innerhalb des mütterlichen Organısmus gewınnen. (Ich bın M1r bewulßst, da{fß
manche Bıologen un Philosophen meıne Formulierung „menschlıche Exıstenz“
kritisıeren würden.) Idieser Versuch der Biologen 7zweiıerlel VOTIAaUs, eiınmal
da{fß INnan eıne genügende Informatıiıon ber den biologischen Befund des Fötus

erlangen kann, sodann da{ß 111nl durch die Hüuülle der Gebärmutter hindurch den
Fötus gezielt ehandeln verm3a$.

Die Information ber den FOotus 1St heute möglıch; ebenso die Behandlung des
FOötus. Die Informatıon 1St möglıch erstens durch AÄAmniozentese, das heißt durch
dıe Kultivierung un Analyse VO  . Zellen des Embryos, die InNnan A4US dem
Fruchtwasser der Gebärmutter gewinnt; 7zweıtens AfSt sıch dıe Sıtuation des FOotus
zıiemlich durch Ultraschall feststellen. Beide Methoden, 7zumal die Erste; sınd
noch nıcht ohne jedes Rısıko tür Mutltter und ınd Es 1St darum eıne ethische
Forderung, da{ß sS1e nıcht routinemäfisıg, sondern NUur AUS entsprechend wichtigen
Gründen vorgenoOmMmMCN werden, zZu Beispiel be1 der wohlbegründeten Vermu-
tung eınes bedeutenden genetischen Deftfekts und der gleichzeıtigen Wahrschein-
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lıchkeıt, ıh heılen können. Bluttranstusi:on 1St eıne schon erprobte Möglıch-
eıt Dagegen 1St die genetische Behandlung VO erbbedingten Schäden och keine
erprobte Möglichkeıt. och hofft INal, iın der Zukunft genetisch bedingte
Krankheiten durch vorgeburtliche Veränderung oder Verpflanzung VO Genen
behandeln können;: vorläufig gelten s1e als risıkoreıich, s$1e ohl SÖchstens
als etzter Versuch in eiınem hoffnungslosen Fall geEWagT ean könnten. Insotern
könnte dıe vorgeburtliche Dıiagnose hinsıchtlich genetischer Behandlung heute HE

tolgendes Ergebnis haben entweder Versuch eıner risıkoreichen Behandlung, der
Verzicht aut eıne Behandlung, der Abortus: nıcht selten dürfte letztere Möglıch-
eıt die Vornahme eıner vorgeburtlichen Diagnose motiviert haben

Das Problem der extrakorporalen Befruchtung.
ber die Möglichkeıt hınaus, direkt den FOotus heranzukommen, versucht

INnan 1U auch, das Embryo selbst 1mM Reagenzglas ZCUSCH (Retorten-Baby).
Abgesehen VO den Interessen des Forschers Z1Dt CS eın weıtgestreutes und
berechtigtes Interesse daran, estimmten Ehegatten, die aus biologischen Gründen
(zum Beispiel Verschlufß beider Eıleiter) aut natürliche Weıse nıe eın eıgenes ınd
haben werden, aut dem Weg der extrakorporalen Befruchtung FA eigenen ınd

verhelten. Die Prozedur pflegt heute die se1ın, da{ß 8893  3 der TAU küunstlich
einıge reıte Fizellen entnımmt un dıese 1mM Reagenzglas mı1t dem Sperma des
Mannes befruchtet: eıne optimale Anzahl VO Embryos werden ZUrr Teılung
gebracht und annn ın die Gebärmutter transterijert. Die Erfolgschancen sınd
allerdings och gerıng (ca 10 Prozent): Man hat, zumal Katholiken, diesen
Vorgang als sıttlıch unzulässıg beurteijlen wollen, VOT allem weıl das Embryo nıcht
Frucht eınes gleichzeıtig personal lıebenden und zeugenden Aktes 1St Dagegen Afst
sıch Ww1e€e mIır scheıint: mıt Recht sagen‘, da{fß eıne solche „künstliche“ Zeugung
eınes Kındes eın aufßerst dichtes Zeichen personaler Liebe der Ehegatten seın annn
Ist eıne solche Zeugung nıcht Werk der Liebe, da Zeugung un: personale Liebe
7zusammentallen?

ber nıcht L1UT dıe sıttlıche Zulässigkeıit der extrakorporalen Zeugung als solcher
wırd oft ın rage gestellt; auch zusätzliche Schwierigkeiten 1mM Detaıil werden
erhoben®. Man iragt: Gehen be] der extrakorporalen Befruchtung nıcht viele
befruchtete Fizellen verloren? Der Biologe aANLtWwOrtet Kaum mehr als be] der
natürlıchen Zeugung! Man fragt Werden nıcht manche Embryos, die 1m Einzelfall
nıcht iın dıe Gebärmutter transteriert werden, dem baldıgen 'Tod oder dem
Experiment durch den Forscher ausgeliefert? Dem baldıgen Tod vertallen auch beı
natürlicher Zeugung die meısten Embryos: eıne Tatsache. Rest-Embryos be1
der extrakorporalen Befruchtung Versuchszwecken benutzt werden, hängt VOIN

der Eınstellung des Forschers ab Die Forscher VO Erlangen betonten, alle
Embryos ın die Gebärmutter transteriert haben Das 1St allerdings nıcht dıe
heute allgemeın durchgeführte Praxıs. Wer dıie Embryos nıcht schon für menschli-
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che Individuen der Personen hält, wiırd sıch da vielleicht leichter u  =) Unabhängig
VO  e} dieser rage meınte kürzlich eıne Gruppe vorwıegend katholischer Forscher ın
Belgien SO° Wenn sıch zufällıg überzählige befruchtete Embryos ergeben, sehen
WIr nıcht e1n, S1e dem baldıgen Tod überlassen werden sollen, s1e Z
Wohl der Menschheıit Experimenten benutzen; anders ware CSg WEeNnN

1L1all die extrakorporale Befruchtung systematisch ZU Beschafftfen VO Experimen-
tier-Embryos nutfzen wollte. Man berichtet, da{fß INnan inzwischen ımstande iSt, das
Verbleiben VO  5 Rest-Embryos vermeıden.

Dafß auch Befruchtung mıt dem Sperma eınes VO CGatten verschiedenen Mannes
möglıch 1Sst, dafß auch eıne unverheiıratete TAau durch die Zeugung 1m Reagenzglas

eınem ınd eınes unbekannten Mannes kommen kann, da{fß der TIranster auch iın
eıne Ersatzmutter geschehen ann: all das 1St sıttlıch den Je konkreten
Bedingungen beurteilen für gewöÖhnlıich ohl als Mißbrauch. Das oilt auch
VO  z der möglıchen Eınfrierung VO Eızellen, Sperma un Embryos. Es kommt
darauf d wıeweıt solches Iun letztlich eınen Mangel Respekt menschlichem
Leben und ehelichen un famılılren Bındungen und dem möglıchen ınd HE
über zeıgt. Was ware Sal VO  e der eventuellen Möglıchkeıit extrakorporaler
Zeugung Samı(t Entwicklung des geZEUgLEN Menschen hne TIranster ın den
bergenden Mutterschof{ß? Der Versuch, das erreichen, ware Ja ohl nıcht als eın
menschlich un daher sıttlıch statthafter Versuch anzusehen.

Genforschung und Gentechnik
Dıie revolutionärste biologische Entdeckung, Eerst seıt wenıgen Jahrzehnten un

auch heute 1ın vollem Gang, geschieht in der Genforschung un: Gentechnik. (sene
sınd bekanntlich die kleinsten Einheiten der DNS, jener Saure, dıe die Chromoso-
LNECN und sSOmıt dıe Zellkerne strukturiert. Die Gene enthalten Je eıne estimmte
Erbeigenschaft; annn INan also die Erbeigenschaften des Menschen manıpulıieren?
Bedeutsam ist, da{fß die Zellen aller Lebewesen (Mensch, Tier, Pflanze) letztlich A4US

Genen, die 1n estimmter Weıse angeordnet sınd, bestehen. Intfolgedessen lassen
sıch grundsätzlich menschlıiche, tierische und pflanzlıche Gene durch Verbindung
mıteinander verändern der auch gegenseılt1g Der Mensch hat damıt
yrundsätzlich das gESAMTLE Leben uUuNSsSeTITCS Planeten 1ın der Hand: allerdings steht 6
CIST Anfang seıner Gentorschung und Gentechnik.

Schon hat INa  5 durch Genverpflanzung in Bakterien deren Vermehrung ZUr

Herstellung VO  } menschlichem Insulin benutzt: die pharmazeutische Industrie
weıli schon ıhre Chancen. Die damıt angedeutete Schaffung VO  e} neuartıgen
Genen (Rekombinatıion VO DNS) häalt 1L1Lan heute, anders als och VOTr einıgen
Jahren, aum für gefährlich.

Es 1St möglıch, dıe Gene des Menschen analysıeren. So iSf 6S möglıch ohne
aut Stammbäume rekurrieren die Erbsubstanz eınes Menschen testzustellen.
In den Vereinigten Staaten hat 183893  =) schon damıt begonnen, den „Genpafß“
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verlangen, WE 6S dıe Einstellung eınes ewerbers iın eınen Betrieb geht. Es 1St
eıne eU«C sozialethische rage, ob das zulässıg 1St oder ob N rechtlich in eiıner
Gesellschaft als zulässıg angesehen werden soll

uch 1St 6S aufgrund der vorgeburtlichen Diagnostik möglıch, die Erbsubstanz
des Fötus analysıeren und eventuelle Deftfekte und entsprechende Erbkrankhei-
ten festzustellen. Grundsätzlıich, WwWenn auch heute och nıcht tatsächlıch, lassen
sıch defekte Gene durch normale Gene eLIZeN; dadurch wırd dıe ererbte
Krankheiıit AUuUsSs dem Organısmus entfernt. Man Sagtl, da{ß eın Großteil der Kranken-
hausbetten Mi1t erbkranken Menschen belegt sınd: das zeıgt, welche Bedeutung die
Gentherapıe haben könnte. uch die genetische Veränderung bzw Genersetzung
1n den Geschlechtszellen, also jenen Zellen, dıe die Fortpflanzung un sSOMmMıt den
Zustand künftiger Generationen bestimmen, 1sSt grundsätzlıch möglıch.

Bioethisch 1St SagcCIl, da{ß dıe mMIı1t allen Vorsichtsmaßregeln VOrTSCHOMMECNC
Gen-Therapıe nıcht anders beurteıilen 1St WwW1e€e andere Therapien. Selbst 6S sıch
nıcht eintachhın heilende Therapıen, sondern gezielte Besserung handelt,
1St das gleiche SagcCH, allerdings sınd dıe Grenzen zwischen Therapie un
Besserung ohl fließend. [ )as Gesagte oilt auch für die genetische Behandlung VO

Geschlechtszellen. Anderes ware ber den Versuch eugenischer Verände-
rung künftiger Generatıonen durch Gentechnik:;: dieses Urteil 1St begründet sowohl
1mM Prinzıp der Gleichheıit aller Menschen als auch 1n der Schwierigkeit, Krıiıterien
für eıne eugenische Besserung aufzustellen ?. Das gleiche 1St für die
genetisch vielleicht mögliche Züchtung VO „untermenschlichen“ Menschen.

111 Wer entscheidet?

Nach der Darlegung heutiger bioethischer Probleme mu{fß och eıne andere
rage 11877 angeschnitten werden: Wer entscheidet? Dabej 1St wenıger die rage
gedacht, WCTI dıe bioethischen Probleme entscheıdet — s1e sınd nıcht entscheiden,
sondern lösen als vielmehr dıe andere: Wer entscheidet angesichts der
schweren rage, W as konkret 1m einzelnen Fall werden soll, se1 CS gegenüber
eiınem behandelnden Menschen, se1l CS als Experiment Forschung und Technik

ın uUuNseTeEeT Gesellschaft?

Dıie Entscheidung gegenüber dem Patıenten
Nennen WIr den betroffenen Menschen UrzZ den Patıenten, obwohl das

Handeln des Praktikers nıcht LLUT auf Therapıie, sondern Umständen auch autf
Besserung zıelen annn un: überdies auch das Werden VO Menschen und ebenfalls
das Wohl VO künftigen (GGenerationen einbeziehen wırd

Der wache Patıent 1St otfensichtlich ber Natur; erwarteten Erfolg un Rısıko
eıner Behandlung der eınes ıhm vollziehenden Experiments möglıchst
84
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unterrichten und 6s 1st annn der Patıent selbst, der über das TIun des Arztes
entscheidet. Dazu annn auch, wenıgstens 1ın zewıssen Grenzen, die Entscheidung
der Eltern hinsıchtlich das Wohles des Ungeborenen oder des Kındes gehören. Es
gehört Zı auch die Entscheidung ber den Versuch, Leben oder Sterben
verlängern. Allerdings wiırd 1n manchen Sıtuationen der Patıent nıcht ımstande
se1n, die Problematik genügend begreiten, da{ß der Ärzt, manchmal auch die
Angehörıigen, stellvertretend eingreıten mussen wobe]l CS fraglıch 1St, ob sS1e die
wahre Intention des Patıenten ergründen vermogen oder eintach sıch dem
entscheıden, W das S1e für das wahre Wohl des Patıenten als dienlich erachten.

Kann der Patıent selbst nıcht entscheiden, DU Beispiel weıl 1: 1mM Koma lıegt
oder weıl ß als Ungeborenes der als ınd aı unfähig ist, wırd weıtgehend die
Entscheidung der Angehörigen ausschlaggebend se1InN; nıcht selten jedoch mufß der
Arzt allein entscheıden, meıst ım Sınn dessen, W as CI tür dıe wahre Intention des
Patıenten oder als für das wahre Wohl des Patıenten dienlich hält Er könnte
aber Umständen auch den Wunsch ZU Beispiel der Eltern für das
wahre Wohl des Patıenten handeln mussen; 1n den USA wurde Ianl annn oft eıne
richterliche Entscheidung antordern.

Im allgemeınen 1St INa  e} jedoch 1ın den USA Betfürworter der Entscheidungsfrei-
heıt des Je Betroftenen. Fın gewısser „Paternalısmus“ der ÄI‘ZtC 1sSt darum eher
verpont obwohl 6S ıhn 1m geheimen o1bt Schwierig wırd 6S für den ÄArzt, WEenNnn

die vorhandenen Miıttel eıner notwendigen Therapıe (zum Beispiel Apparate) der
Nachfrage nıcht entsprechen; CS wırd für den Arzt nıcht ımmer leicht se1ın, ın
solchen Fällen sıch VO Klugheıt un Fairnef(lß ZUT richtigen Wahl tführen lassen.

Konsultationen und Rıchtlinien
Das Gesagte tführt dem Ergebnis, da{ß oft nıcht der einzelne ATZt: Technikér

oder Forscher allein entscheiden ollte, welche Behandlung der welche Exper1-
nNntie werden sollen. In den USA drängt LL11Lan seılıt eın Paatl Jahren

darauf, da{ß iın den großen Krankenhäusern auch eın Philosoph als Ethiker zwecks
möglıcher Konsultierung gegenwärtıg seın moOge. ber WwW1e€e schon AaUs den oben
angeführten Beispielen erhellt, sınd auch dıe Rechtsprechung und die Regierung
den das öffentliche Wohl betreffenden Fragen der Bioethik iınteressıert. Man hat
dazu bestellte Kommuissıonen Rıichtlinien erarbeıten lassen. Man Sagl, S bestehe,
wenı1gstens 1ın Europa, CS solche Kommissionen Ja auch o1bt, die Gefahr,
daß solche Kommissıonen vornehmlıch mıt den Forschern selbst besetzt seıen,
oder Sar mıt jenen Forschern und Technikern, die in interesslierten pharmazeuti-
schen Industrien tatıg sınd, obwohl die Gesellschaft gerade auch der Sıcht der
Nıchtspezialıisten ın solchen Kommıissıonen interessıiert 1St So erarbeitete Rıchtli-
nıen können VO hoher Bedeutung se1ln. Es o1bt eıne Diskussion darüber, ob S1e
nıcht durch staatlıche Urgane verpflichtend gemacht werden sollten. Wichtig 1Sst CS

auch, dafß ın der Offentlichkeit die Wirklichkeit der modernen Biologie und die
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Probleme der entsprechenden Bioethik bekanntgemacht und T: Diskussion
gestellt werden. Wenn das bundesdeutsche Forschungsministerium kürzlıch wI1e-
derum eıne Expertenkommıission Fragen der Genetik einberuten hat, können
die Bundesbürger ıhrem Ergebnis nıcht unınteressiert se1ln.

Es sing j1er darum, darzutun, W asSs Bioethik 1st un W1€ s1e mıt den ethischen
Fragen, dıe sıch 4U5S den heutigen Möglichkeıiten der Verfügung ber menschliches
Leben ergeben, fertig wırd Es 1St ohl klar geworden, da{fß CS dafür keine geheimen
ethischen „Depots” ibt. Die Bioethiker versuchen, reflektierend 1m Licht allge-
meınster ethischer Prinzıpien, herauszufinden, welche Weısen der Verfügung ber
menschlıiches Leben nıcht 11UTr dem Bereich der Biologie oder vordergründıgen
Interessen VO betroffenen Menschen entsprechen, sondern dem Menschen als
solchem in all seınen Bezugen, un ZW ar in Hınsıcht auf seıne gegenwartıge
Gegebenheıt w1e€e autf menschliche Zukunft hın So ergeben sıch ethische Normen
richtigen Verhaltens.

NM  GE
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